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 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

DSG §18 Abs4

KWG 1979 §23

Rechtssatz

Die Bestimmungen des KWG über das Bankgeheimnis und des DSG sind kumulativ anzuwenden: Gemäß § 18 Abs 4

DSG werden bestehende Verschwiegenheitsp:ichten durch die Zulässigkeit von Übermittlungen gemäß Abs 1 und 2

nicht berührt; trotz Zulässigkeit der Übermittlung nach § 18 DSG darf diese also nicht erfolgen, wenn eine gesetzliche

Verschwiegenheitsp:icht besteht. Wenn daher sowohl ein dem DSG unterliegendes "Übermitteln" als auch ein Eingri@

in das Bankgeheimnis vorliegt, sind die (einander teilweise überschneidenden) Einschränkungen des DSG und des

KWG zu wahren; insbesondere unterliegen dem DSG auch Daten, die an sich überhaupt keinen Geheimnischarakter

haben.
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